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Zum abgeänderten Entwurf eines Privatrechtsstiftungsgesetzes vom 24.5.1993 gibt das 

Büro der Bundesarbeitskammer folgende Stellungnahme ab: 

;Zu § 1 Abs 2 

In der Diskussion der Arbeitsgruppe am 19.5.1993 wurde vorgeschlagen, die "Nutzung, 
" Verwaltung, Verwertung des Stifungsvermögens" als Haupttweck in § 1 des Entwurfes 

festzuschreiben. Die gegenständliche Formulierung gewährleistet dies insoferne nicht,' als 

damit nicht Aufgaben, Ziele und Zwecke definiert werden, sondern die Art und Weise 

der Erfüllung dieser Aufgaben und Ziele. Nach Ansicht der Bundesarbeitskammer wäre 

daher zielführend, die Formulierung dahingehend abzuändern, daß "die Aufgaben und 

Ziele der Privatrechtsstiftung vom Stifter bestimmt werden und auf Nutzung, Verwaltung 

und Verwertung des Vermögens der Privatrechtsstiftung zu richten sind". 
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Zu § 4 

§ 4 gewährleistet in der derzeitigen Formulierung nicht die Kapitalerhaltung des orgese­

henen Mindestvermögens. Dies sollte aber jedenfalls für Privatrechtsstiftungen f unbe­

stimmte Dauer vorgesehen werden. Eine solche Vorschrift zur Aufrechterhaltun 

gewissen "Grundkapitals" ist im Sinne eines ausreichenden Gläubigerschutzes deiner 

erleichterten Rechnungslegung erforderlich. 

Zu § 7 

Der zentrale Regelungsinhalt des § 7 bezieht sich nunmehr auf die "Stifungser rung", 

während die Stiftungsurkunde bzw -zusatzurkunde nur die Form der Beurkundu dar­

stellt. Daher sollte in der Überschrift auch der Begriff "Stiftungserklärung" aufge 

werden. 

In den Erläuternden Bemerkungen sollte jedenfalls klargestellt werden, daß mit em 

Begriff "Widmung des Vermögens" auch eine genaue Bezeichnung des gewid ten Ver-

mögens gemeint ist. 

Weiters sollte in den Erläuternden Bemerkungen zu § 7 Abs 2 des Entwurfes kl gelegt 

werden, daß Regelungen über den Aufsichtsrat bzw weitere Organe vom Stifte . ur 

getroffen werden können, soweit nicht ohnedies gesetzliCh zwingende Vorgabe 

hen. 

Überdies wäre klarzuste"en, wem Einsichtsrechte in die Stiftungszusatzurkunde ukom­

men. 

Zu § 17 

Das Büro der Bundesarbeitskammer begrüßt ausdrücklich die Einführung einer uf­

sichtsratspflicht, die dem GmbH-Recht nachgebildet ist, sowie die Absichtserklä ng der 

Vertreter des Bundesministeriums für Justiz, die derzeit beste.hende Mitbestim ngs-

1 
+ 

I 
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qualität in Gesellschaftsorganen von Unternehmen bzw Konzernen auch bei Beteiligung 

von Privatrechtsstiftungen vol.1 aufrecht zu erhalten. 

In diesem Sinne ist jedoch die derzeitige Formulierung des Abs 1 dahingehend zu kor­

rigieren, daß die Einschränkung des letzten Halbsatzes ("und sich ihre Tätigkeit nicht nur 

auf die Verwaltung von Unternehmsanteilen der beherrschten Unternehmen beschränkt") 

nur für Privatrechtsstiftungen, die Holdingfunktionen ausüben und weniger als 5 Arbeit­

nehmer beschäftigen, gilt. Überdies ist die Einschränkung auf "inländische" Gesellschaf­

ten nach Ansicht der Bundesarbeitskammer nicht zielführend, da die Anwendbarkeit 

österreichischen Rechts ohnedies durch das IPRG geregelt wird und keinerlei Veranlas­

sung besteht, im Gesellschaftsrecht selbst zwischen inländischen und ausländischen 

Gesellschaften bzw Genossenschaften zu unterscheiden. § 17 Abs 1 des Entwurfes 

müßte daher wie folgt lauten: 

"Ein Aufsichtsrat ist zu bestellen, wenn 

1. die Anzahl der Arbeitnehmer der Privatrechtsstiftung 300 übersteigt, oder 

2. .die Privatrechtsstifung Kapitalge'sellschaften oder Genossenschaften einheitlich 

leitet (§ 15 Abs 1 AktG 1965) oder aufgrund einer unmittelbaren Beteiligung von 

mehr als 50 % beherrscht und in beiden Fällen die Anzahl der Arbeitnehmer der 

Privatrechtsstiftung und dieser Gesellschaften bzw Genossenschaften zusammen 

im Durchschnitt 300 übersteigt." 

Daran wäre ein eigener Absatz folgenden Inhalts anzuschließen: 

"(1a) Keine Pflicht zur Bestellung eines Aufsichtsrates besteht im Falle des Abs 1 Z 2, 

wenn in der Privatrechtsstiftung kein Betriebsrat zu errichten ist und ihre Tätig­

J<eiten sich nur auf die Verwaltung von Unternehmensanteilen der beherrschten 

Unternehmen beschränkt." 
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Diese Änderung wäre sodann auch in § 17 Abs 3 hinsichtlich der Auskunftspflicl der 

vertretungsbefugten Organe der beherrschten Gesellschaften zu berücksichtiger ~nur Z 2 

anstatt Z 2 und 3). 

In § 17 Abs 5 wird die sinngemäße Geltung der Bestimmungen des § 110 ArbV r. an­

geordnet. Das ist vollinhaltlich positiv zu beurteilen, jedoch sollte um Auslegung~l!= chwie­

rigkeiten zu vermeiden, ergänzt werden, daß die Bestimmungen des § 11 0 Arb\il(~ mit 

der Maßgabe anzuwenden sind, daß Privatrechtsstiftungen wie GmbHs zu behal,~eln 

sind. Fehlt eine solche KlarsteIlung, so wäre zu befürchten, daß Subsumtionsscth~ierig­

keiten bei der Anwendung des § 110 Abs 6 ArbVG auftreten. 

Zu § 18 

§ 18 Abs 3 des Entwurfes sollte sprachlich dahingehend verändert werden, daß icht 

Mitglied des Aufsichtsrates sein kann, wer bereits 10 Sitze in Aufsichtsräten ode ver­

gleichbaren Organen innehat. 

Zu § 19 

Gemäß § 19 des Entwurfes erfolgt die Bestellung des Aufsichtsrates grundsätzli ~ durch 

den Stifter bzw den Stiftungskurator. Eine Abberufung kann durch das Gericht n ~ vor­

genommen werden, wenn ,die Privatrechtsstiftung nicht mehr aufsichtsratspflichti ~ ist 

oder gemäß § 22 des Entwurfes das Aufsichtsratsmitglied eine grobe Pflichtverldt~ung 

begeht bzw zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben unfähig wird. Offen blE ibt 

nach Ansicht der Bundesarbeitskammer, inwieweit dies zwingend die alleinige M" glich­

keit der Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern ist, oder der Stifter gemäß § 7 ~~s 

Entwurfes andere Regelungen über die Abberufung von Aufsichtsmitgliedern vorp~hen 

könnte. Hier sollte jedenfalls klargestellt werden, ob der Stifter Abberufungsmode I täten 

bzw die Neubestellung von Aufsichtsratsmitgliedern durch sich selbst vorsehen~lc nn, 

oder ob er auf die Auswahl der ersten Aufsichtsmitglieder beschränkt sein soll. 

11 
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Zu §. 20 

Die Aufgabendefinition, die durch § 20 des Entwurfes für den Aufsichtsrat vorgenommen 

wird,ist aus der Sicht der Bundesarbeitskammer zu eng und lückenhaft gefaßt. Grund­

sätzlich wäre jedenfalls erforderlich, den Aufgabenkatalog des Aufsichtsrates der Privat­

rechtsstiftung analog § 95 AktG zu gestalten. Regelungsbereiche des § 95 AktG, die für 

Privatrechtsstiftungen aufgrund der eingeschränkten Zwecksetzung nach § 1 des Entwur­

fes nicht zutreffen, könnten dabei selbstverständlich außer Acht bleiben. Unverzichtbar 

sChejnt aber insbesondere die Normierung eines ,Auskunftsrechtes des Aufsichtsrates, 

der Einsichtsrechte sowie die Festlegung bestimmter zustimmungspflichtiger Geschäfte, 

wobei hier auf die Besonderheit der Privatrechtsstiftung einzugehen wäre. 

Die im vorliegenden Entwurf getroffene Einschränkung des Aufgabenbereiches eines 

nach § 17 Abs 1 Z 2 ('und 3) bestellten Aufstehtsrates ist jeden'falls als zu weitgehend: 

Selbstverständlich ist es auch im Interesse der Arbeitnehmer, daß vor allem die Angele­

genheiten der von der Privatrechtsstiftung einheitlich geleiteten oder unmittelbar be­

herrschten Kapitalgesellschaften bzw Genossenschaften in den Aufgabenbereich des 

Aufsichtsrates fallen. Jedoch ist die Ausübung von Leitungsmacht oder von sonstigem 

Einfluß auf die beherrschten Unternehmen gerade als "Angelegenheit der herrschenden 

Gesellschaft" und somit der Privatrechtsstiftung selbst anzusehen. Durch die vorgenom­

mene Einschränkung wäre daher gerade die Überwachung der Entscheidungsfindung in 

diesen Angelegenheiten nicht geWährleistet und damit Sinn und Zweck der Auf­

sichtsratsmitbestimmung in Privatrechtsstiftungen, die mittelbar Unternehmensträger sind, 

unterlaufen. 

Wie bei § 17 ist auch zu § 20 anzumerken, daß Angelegenheiten aller Konzerngesell­

schatten in' den Aufgabenbereich fallen und die Einschränkung auf "inländische" Gesell­

schaften nicht einsichtig ist, da. sich die Anwendung österreichischen Rechts bei Aus­

landsbezügen ohnedies nach dem internationalen Privatrecht regelt. 
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Da die §§ 22 bis 32 im Entwurf vom 24.5.1993 nicht übermittelt wurden, geht di~ nach­

stehende Äußerung zu diesen Paragraphen von der Fassung 18.5.1993 aus. 

Generell sollte in Erwägung gezogen werden, die Bestimmungen über den Aufslc htsrat -

soweit diese in Privatrechtsstiftungen zweckdienlich sind - aus dem Aktiengeset zu 

übernehmen bzw auf diese zu verweisen. Auch die innere Ordnung des Aufsieh. rates 

bzw Regelungen über die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates und seine r Aus­

~chüsse sowie die Mindestzahl der vorgeschriebenen Aufsichtsratssitzungen so It~n 

analoge Anwendung finden. 

Zu § 23 

Die jederzeitige Abdingbarkeit der Vorschriften über die innere Ordnung von Sti ~ngs­

organen dureh die Stiftungsurkunde oder Stiftungszusatzurkunde ist aus der Sie ~. der 

Bundesarbeitskammer jedenfalls überzogen. 

Zu § 24 

Die Haftung der Mitglieder von Stiftungsorganen sollte keinesfalls so ausgestaltEft sein, 

daß alle Mitglieder der Organe für Schäden haften, die aus schuldhafter Pflichtv~ letzung 

anderer Organmitglieder entstehen. Jedes Organmitglied sollte grundsätzlich für ~ein 

eigenes Verhalten, aber eben auch nur dieses, verantwortlich sein. Darüber hin ~s sollte 

allenfalls auch ein Sorgfaltsmaßstab für die Verantwortung der Organmitglieder ~prmiert 

werden. 

Zu § 34 

Die Auflösung der Privatrechtsstiftung durch einstimmigen Beschluß aller Mitglie~~r des 

Stiftungsvorstandes sollte über diese Voraussetzung hinaus auch der Zustimmu ~ß des 

allfällig zu errichtenden Aufsichtsrates unterworfen werden. 

t 
I 

III 

.. !I 
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Zu Artikel V und VI 

Das Bundesministerium für Justiz wird dringend ersucht, folgende Erwägungen zu § 37 

EStG zu berücksichtigen bzw dem Bundesministerium für Finanzen rechtzeitig zu über­

mitteln: 

Wie bereits in der ersten Stellungnahme durch die Bundesarbeitskammer ausgeführt, 

können ausschließlich Bezieh~r von Leistungen von gewinnorientierten Privatrechtsstif­

tungen den ermäßigten Steuersatz gemäß § 37 EStG in Anspruch nehmen, Bezieher 

von Zuwendungen von gemeinnützigen Stiftungen im Sinne des § 5 Z 6 KStG 1988 

bleiben dagegen vom ermäßigten Steuersatz gemäß § 37 EStG ausgeschlossen. Gerade 

in diesen Fällen - wie etwa im Rahmen von Arbeitsstiftungen - werden die Leistungen 

aber in der Regel nur' vorübergehend bezogen. Auch aus diesem Grund wäre in diesen 

Anwendungsfällen zumindest die Gewährung eines Hälftesteuersatzes im Rahmen der 

Steuersystematik gerechtfertigt. 

Abschließend ersucht die Bundesarbeitskammer das B,undesministerium für Justiz drin­

gend, die angesprochenen Änderungen des Entwurfes bei der Erstellung der Regie­

rungsvorlage zu berücksichtigen. 

Der Präsident: 

Mag Heinz Vogler 

Der Direktor: 

'V'~) I. ./ 

!UCUL/I-;:V 
, ,: . ) 

Dr Bernhard Schwarz "_, 

1/SN-289/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 9 von 10

www.parlament.gv.at



1/SN-289/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)10 von 10

www.parlament.gv.at




